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Öffentliche Bekanntmachung
derStadt Drolshagen

FÄufsteliung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14
„Gewerbliche Baufläche Krähenberg", Drolshagen-Öhringhi
- Inkrafttreten

§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO'NRWfvom 14. 07. 1994 (GV NRWS^666)und§§12und10Abs.1
Baugesetzbuch (BauGB)vom 27.08.J997(BGBII S. 2141), in der jeweils
zur Zeit geltenden Fassung, hat die StadtYerordnetenversammlung der

5. 2003 den o. g. vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan als Satzung beschlossen.
Dervorhabenbezogene Bebauungsplan wird mit der Begründung beim
Stadtbauamt, Dechant-Fischer-Str. 7, Drolshagen, zu jedermanns Ein-
Sicht wahrer
Verlangen Auskunft gegeben.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene Bebauungsplan
Hinweise:
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
über die Entschädigung von etwaigen durch den vo7habenbezogenen'Be^
bauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowe über'dFe'
keit und das
hingewiesen.
Auf die Vorschriften des §215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Danach
ist die Verletzung der in §214 Abs. 1, SatzTNm."1 ü.'2'BauG'Bbezeich-^
neten^ Verfahrens- und Formvorschriften dann unbeachtlich,-wenn'sie

seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
9enüber-d_erstadt.Drolsha?erl 9eltend gemacht worden Tst.'Mängei der
Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von sieben 3ahren
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt "Drolshagen
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verietzunaoder
den Mangel begründen soll, ist darzulegen.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung (GO NRW) beim Zustandekommen dieses vorhabenbezoaenen'Be-
bauungsplanes kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW~nach"Äbrauf''eines
es sei denn,
a) eine Yprgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) deryorhabenbezogene Bebauungspran ist nicht

fentlich bekannt gemacht wordene
c) der Bürgermeister hat den Beschluss der Stadtverordnetenversamm-

lung vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Drolsna-

gen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift-und-die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel eraibt^

Dro.ls,hagCT^04.11-2003 " 'Der Bürgermeister
Az.: 61 26-50/14 HNcheiTbach


